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@ Veroffentlicht am 12.09.1995

Rechtssatz

Im  vorliegenden  Falle wurde die Geschwindigkeit des  Berufungswerbers mit dem  Laser-
VerkehrsgeschwindigkeitsmeRgerat, LTI 20.20TS/KM, NrOO0O4330, festgestellt. Gemal den hier vorliegenden
Bestimmungen fur die Verwendung bei straRenaufsichtsbehodrdlichen Kontrollen gemald BEV-Zulassung Z1.43427/92
vom 17.12.1992 und  Z1.43427/92/1 vom 14.3.1994 dirfen mit dem gegenstandlichen Laser-
Verkehrsgeschwindigkeitsmesser Fahrzeuggeschwindigkeiten nur in einer Entfernung zwischen 30 Meter und 500
Meter vom Laser-Verkehrsgeschwindigkeitsmef3gerat gemessen werden. Nachdem, wie in der Anzeige vom 8. Mai
1995 ausgefuhrt wurde, im vorliegenden Falle die Messung auf eine Entfernung von 519 Meter erfolgte, wurden hier
die zitierten Verwendungsbestimmungen nicht eingehalten, weshalb die Geschwindigkeitsmessung kein taugliches
Beweismittel zum Nachweis der tatsichlichen Uberschreitung der erlaubten Héchstgeschwindigkeit darstellt.

Mangels weiterer Beweismittel kann daher nicht mit einer zur Bestrafung des Berufungswerbers fihrenden Sicherheit
von der Richtigkeit des Tatvorwurfes ausgegangen werden, dh, dall die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht

erwiesen werden kann.

Quelle: Unabhéngige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Oberösterreich 1995/09/12 VwSen-103137/2/Ki/Shn
	JUSLINE Entscheidung


